Hans-Jürgen Höger






Daun, den 01.02.2002

Waldweg 8

54550 Daun-Waldkönigen

Kto.Nr. 4201469901/2

An die

Deutsche Bausparkasse Badenia

Badeniaplatz 1

76114 Karlsruhe

Stellungnahme zum „Frontal21“-Bericht im ZDF vom 27.11.2001 auf der Internetseite www.badenia.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrer o. a. Stellungnahme schreiben Sie:

„Die Deutsche Bausparkasse Badenia hat zur Einschätzung der Kreditrisiken den Beleihungswert der Wohnungen ermittelt und unter Einhaltung der Bestimmungen des Bausparkassengesetzes und des KWG die Finanzierung durchgeführt. Unabhängig davon lagen und liegen der Deutsche Bausparkasse Badenia auch keinerlei Erkenntnisse darüber vor, dass die damaligen Kaufpreise nicht marktgerecht gewesen wären.“

Diese Darstellung ist nachweislich falsch.

Bevor die Wohnungen im Helgolandhaus der Fa. Heinen&Biege zum Vertrieb übergeben worden sind, hat die Bauträgerfirma Allboden selbst die Wohnung von Herrn Loche für 186.356,- DM zum Kauf angeboten. Da zu unterstellen ist, dass diese Firma die Wohnung nicht unter dem Verkehrswert angeboten hat, dürfte dieser als noch geringer eingeschätzt werden (schließlich lief und läuft der Verkauf äußerst schleppend!).

Der notarielle Verkaufspreis von Heinen&Biege betrug wenige Monate später 241.962,- DM und das von der Badenia gewährte Darlehen beläuft sich auf 280.115,- DM.
Nach dem Bausparkassengesetz darf ein Darlehen nur 80% des Beleihungswertes, der sich am Verkehrswert orientiert und in der Regel darunter liegt, betragen.

Die Beleihungswertermittlung der erfahrenen Badenia musste zu einem Ergebnis gekommen sein, das im allerhöchsten Falle dem Kaufpreisangebot der Fa. Allboden entsprechen konnte.

Somit hätte die Badenia Bausparkasse lediglich ein Darlehen von 149.084,- DM gewähren dürfen. 

Mit der Überschreitung der Darlehensgrenze um fast 100% liegt ein eindeutiger Verstoß gegen das Bausparkassengesetz vor.
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Der Verkehrswert meiner Wohnung im gleichen Objekt kann nach dem Kaufpreisangebot der Fa. Allboden (Dezember 1993)  auf ca. 256.000,- DM angesetzt werden. Der notarielle Verkaufpreis durch Heinen&Biege lag wenig später bei 337.500,- DM. In diesem Preis ist nachweislich eine Provision von 75.595,- DM zugunsten von Heinen&Biege enthalten.

Sollte dies der Beleihungswertermittlung der erfahrenen Badenia entgangen sein?

Mit einer Darlehenssumme von 427.000,- DM ist auch in meinem Fall die Beleihungsgrenze um ca. 100% überschritten worden.

Wäre den Käufern bekannt gewesen, dass die Badenia sich bei der Darlehensgewährung in solchem Maße über gesetzliche Bestimmungen hinwegsetzt, hätten sie sich niemals auf ein Immobiliengeschäft mit dieser Bausparkasse eingelassen.

Ihre oben zitierte Aussage von der „Einhaltung der Bestimmungen des Bauspargesetzes und des KWG“ dürfte vor diesem Hintergrund das Vertrauen in die Seriosität der Badenia Bausparkasse noch weiter zerstören.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Höger

P.S.:

An dieser Stelle wiederhole ich meine Forderung nach Rückabwicklung des Darlehensvertrages insbesondere wegen

· Beratungsfehlern bei Vertragsabschluss und

· fehlender Widerrufsbelehrung (siehe EuGH-Entscheidung vom 13.12.2001!).

